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Gemeinde Lyss vorhanden ist, wie eine etwaige Zusammenarbeit mit den

lnstitutionen aussehen würde und wie eine Einführung aussehen könnte.

oilette"T tneinefürzu ob Bediirfnis ,,nettedasGemeinderatDer wird prüfengebeten
oderRestaurants

Städte wie Biel, Bern und Thun haben jedoch das erfolgreiche Konzept der ,,Netten Toilette"

etabliert. Hierbei stellen Restaurants oder Bars ihre Toilettenanlagen kostenlos zur Verfügung,

auch wenn die Nutzenden nichts konsumieren. Die lnstandhaltung und Reinigung der Anlagen

wird von den Gastronomiebetrieben übernommen, die jedoch von der Gemeinde pauschal

entschädigt werden könnten.

Dieses Konzept könnte auch in unserer Gemeinde eingeführt werden, um das Angebot an

öffentlichen Toiletten ohne grösseren Aufwand erheblich zu erweitern. Dadurch würde ein

deutlicher Mehruert für die Einwohnerinnen und Einwohner geschatfen, da sie jederzeit Zugang

zu sauberen und gepflegten Toiletten hätten. Dies würde nicht nur die Lebensqualität erhöhen,

sondern auch die Anrakiivität der Gemeinde für Besucherinnen und Besucher steigern. Mit relativ

fürwas vielenures öffentlichedemAuf Toilettenanlagen,gibt wenigeGemeindegebiet
darstellt.Problem AndereBesucherund etnBesucherinnenundinwohnerinnenE Einwohnerund

zutetn bedeutenderkönnteAufwand Beitragsomitfinanziellenundorganisatorischengeringem
werdenlnfrastrukturöffentlichender
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Motion kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten oder des Grossen Gemeinderates zum Beschluss

unterbreitet.
o Artikel40Gemeindeordnung
o Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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